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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler, Ingolstadt

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Ich habe den Jahresabschluss der Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler, Ingolstadt, –
be stehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 und der Ge winn- und Verlustrechnung für das Ge schäfts jahr vom
01.01.2023 bis zum 31.12.2023 so wie dem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks – geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge sell schaften geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach tung der deutschen Grund sät ze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhält nissen entsprechendes Bild der Vermö gens- und Finanzlage der Stif-
tung zum 31.12.2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts jahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen ge gen die Ord-
nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sät ze ord nungs mäßiger Abschluss-
prüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Meine
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund sät zen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprü-
fers für die Prü fung des Jahresabschlusses“ meines Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

Ich bin von der Stiftung unab hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtli chen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Be rufspflichten in Überein stim mung mit diesen
Anforderungen erfüllt. 

Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig net sind, um
als Grundlage für mein Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli chen Belangen ent spricht,
und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi ger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage der
Stiftung vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kon trol len, die er in
Übereinstimmung mit den deut schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not wen dig be stimmt
hat, um die Aufstel lung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent li chen fal schen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver mö gens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der
Stiftung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Ver ant wor tung,
Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein schlä gig, an zu ge-
ben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle gungs grund sat zes der
Fort führung der Unternehmenstätigkeit zu bi lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtli che Ge ge-
ben heiten ent gegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen
Bestäti gungsvermerk zu erteilen, der mein Prüfungsurteil zum Jah resabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für
weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar stellung stets aufdeckt. Fal-
sche Dar stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultie ren und werden als wesent lich
ange sehen, wenn vernünftigerweise er wartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins gesamt die auf der
Grundla ge dieses Jahresab schlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent scheidun gen von Adressa ten beeinflus-
sen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische Grund haltung. Dar-
über hinaus

· identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher falscher Dar stellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern im Jahresabschluss, plane und führe Prüfungs handlungen als Reak tion auf diese
Risiken durch sowie er lange Prüfungsnach weise, die aus reichend und geeignet sind, um als Grundla ge
für mein Prüfungsurteil zu dienen. Das Risi ko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche
fal sche Dar stel lun gen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusi ves Zu sam-
men wir ken, Fälsch un gen, be ab sich tigte Un voll stän dig keiten, ir re füh ren de Darstel lun gen bzw. das Au ßer-
kraft setzen inter ner Kon trollen bein halten kön nen.

· gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter nen Kon-
troll system, um Prü fungs handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen ange messen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stiftung abzugeben.

· beurteile ich die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rech nungsle gungs-
me thoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter darge stellten geschätzten Werte
und da mit zusammenhängenden Angaben.
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· ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter ange wand-
ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so wie, auf der Grund la ge
der er lang ten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er eig nis sen
oder Ge gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fort füh rung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine we sentli che Un si-
cher heit be steht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Anga ben im Jah res-
ab schluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange messen sind, mein Prü fungsurteil
zu modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grund lage der bis zum Da tum mei nes Be-
stäti gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünfti ge Er eig nisse oder Ge ge ben hei ten kön nen je-
doch dazu führen, dass die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort füh ren kann.

· beurteile ich Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der An ga-
ben so wie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor fälle und Ereignisse so dar stellt,
dass der Jah resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch füh rung
ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechen des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags la ge der
Stiftung ver mittelt.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwai ger bedeutsamer
Mängel im inter nen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung feststelle.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Erweiterung der Jahresabschlussprüfung aufgrund Art. 14 Abs. 3 BayStG

Ich habe die Erhaltung des Grundstockvermögens zum Bi lanzstichtag 31.12.2023 und die bestim mungs ge-
mäße Ver wendung seiner Erträge sowie der zum Verbrauch bestimmten Zuwendungen im Ge schäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 ge prüft.

Nach meiner Beurteilung wurden in al len we sentlichen Belan gen das Grundstockvermö gen zum Bilanz stich-
tag 31.12.2023 nominal erhal ten und seine Er träge sowie die zum Verbrauch bestimmten Zu wendun gen im
Ge schäfts jahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 be stimmungsgemäß verwendet.

Ich habe meine Prüfung aufgrund von Art. 14 Abs. 3 BayStG unter Be ach tung des In ternational Standard on
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durch geführt. Da nach wende ich als Wirtschaftsprüfer die
Anforderungen des IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforde run gen an das Qualitätsmanagement in
der Wirt schafts prüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) an. Die Berufs pflichten gemäß der Wirt schaftsprüfe-
rordnung und der Be rufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buch prüfer ein schließ lich der Anforderungen
an die Unab hän gig keit habe ich eingehalten. Meine Verantwortung nach die sen Vor schrif ten und Grundsät-
zen ist nach fol gend weitergehend beschrieben. Ich bin der Auffas sung, dass die von mir erlangten Prü fungs-
nach weise aus rei chend und geeignet sind, um als Grundlage für mein Prü fungsur teil hierzu zu die nen.

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Erhaltung des Grundstockvermö gens und die be stim-
mungsgemäße Verwendung seiner Erträge und der zum Verbrauch bestimmten Zuwen dungen sowie für die
Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er dafür als notwendig erachtet hat.
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Rechtliche Verhältnisse

Firma: Exzellenzstiftung Ingolstädter Wissenschaft - Ignaz Kögler

Rechtsform: Stiftung des öffentlichen Rechts

Sitz: Ingolstadt

Anschrift: Wagnerwirtsgasse 2
 85049 Ingolstadt

Gründung am:  11.04.2019

Satzung:  11.04.2019

Zweck der

Stiftung: Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung.
 Mit der Förderung von Wissenschaft und Forschung und diesbezüglicher
 Forschungsprojekte sollen die gemeinnützigen Einrichtungen in Ingolstadt und
 gemeinnützigen Zwecke der Körperschaften des öffentlichen Rechts in Ingolstadt
 unterstützt werden.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Gesellschaftsdauer: unbestimmt

Stiftungskapital: Grundstockkapital:
 EUR 2.900.000,00

 Verbrauchskapital:
 EUR 250.000,00

Organe: Stiftungsvorstand:
 Prof. Dr. Georg Rosenfeld

 Stiftungsrat:
 Dirk Müller (Vorsitzender)
 Gabriel Engert (stellvertretender Vorsitzender)
 Franz Fleckinger

 Wissenschaftsrat:
 Dr. Christian Scharpf (Vorsitzender bis 07.12.2023)
 Dr. Dorothea Deneke-Stoll (Vorsitzende ab 08.12.2023)
 Prof. Dr. Gabriele Gien (stellvertretende Vorsitzende)
 Prof. Dr. Walter Schober (stellvertretender Vorsitzender)
 Dr. Wolfgang Heubisch
 Prof. Dr. Matthias Klingner
 Prof. Dr. Gerhard Herbert Müller
 Prof. Dr. Elisabeth André (bis 24.06.2023)
 Prof. Dr. Alexander Filipović (bis 24.06.2023)
 Prof. Dr. Merle Behr (ab 25.06.2023)
 Dr. Dr. Anton Losinger (ab 25.06.2023)
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Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Stiftung wird beim Finanzamt Ingolstadt unter der Steuer-Nummer 124/108/10741 geführt.

Die Stiftung ist von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit.

Der Freistellungsbescheid für 2020 bis 2022 zur Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer erging am
11.08.2023.
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